
APEMH - interne Regeln

Regeln für Bewohner und Arbeiter der APEMH

Wenn Sie sich für eine Fortbildung interessieren,

sprechen sie zuerst mit Ihrem Chef auf der Arbeit.

Oder mit Ihrem Unterstützer in der Wohngruppe.

Ihr Chef oder Unterstützer schaut mit Ihnen und mit seinem Chef:

•	 Was ist das für eine Fortbildung?

•	 Hilft die Fortbildung Ihnen für die Arbeit? 

Oder für Ihre persönliche Entwicklung, das heißt für Sie selbst?

•	 Wer bezahlt die Fortbildung?

•	 Wird sie als Arbeits-Zeit anerkannt? Oder müssen Sie Urlaub nehmen?

•	 Geht es vom Datum her?

Wenn die APEMH findet: Die Fortbildung ist wichtig für Ihre Arbeit.

Dann wird die Fortbildung als Arbeits-Zeit gerechnet.

Die APEMH bezahlt die Fortbildung.

Sie füllen den Anmelde-Zettel aus.

Ihr Chef oder Betreuer unterschreibt UND Sie unterschreiben.

Sie schicken, mailen oder faxen den Anmelde-Zettel an die UFEP.

Sie geben die Rechnung an die APEMH weiter.

Wenn die APEMH findet: Die Fortbildung ist nicht direkt wichtig für Ihre Arbeit,

aber wichtig für Ihre Rolle in der Wohn-Gruppe.

Oder für Ihre persönliche Entwicklung.

Dann bezahlt die APEMH die Fortbildung.

Sie müssen aber Urlaub dafür nehmen.

Sie können fragen, ob ein Teil vom Urlaub als Arbeits-Zeit angerechnet wird.

Das geht aber nicht immer.

Sie füllen den Anmelde-Zettel aus.

Ihr Chef oder Betreuer unterschreibt UND Sie unterschreiben.

Sie schicken, mailen oder faxen den Anmelde-Zettel an die UFEP.

Sie geben die Rechnung an die APEMH weiter.

Es geht noch weiter...



Wer sich abmeldet, muss das schriftlich machen.

Fax: 37 16 96

Email: ufep@ufep.lu

Weitere Fragen zur Fortbildung: Malou Spier - Telefon 37 91 91-248

Wenn Sie allein finden: „Das interessiert mich.“

Dann müssen Sie die Fortbildung selbst bezahlen.

Und Sie müssen Urlaub dafür nehmen.

Sie fragen zuerst Urlaub bei Ihrem Chef auf der Arbeit.

Dann füllen Sie den Anmelde-Zettel aus und unterschreiben.

Sie schicken, mailen oder faxen den Anmelde-Zettel an die UFEP.

Sie bekommen eine Rechnung.


